
Rettung statt Rausschmiss
Der Fall Griechenland und die Solidarität in Europa -  ein Runder Tisch ist geboten / Von Ingolf Pernice
Wenn es kriselt, kommt man schnell auf 
unkonventionelle Lösungen. Das ist gut, 
soll aber nicht heißen, dass vorschnelle I n 
teressen- oder gar vertragswidrige Lösun
gen gut wären. Bundeskanzlerin Merkel 
hat für notorische Stabilitätssünder die 
Exit-Lösung ins Spiel gebracht, den Raus
schmiss aus der Währungsunion, wenn 
ein Land so gar nicht der vereinbarten 
Disziplin folgen will. Dagegen erinnerte 
der Präsident des Europäischen Parla
ments, Jerzy Buzek, in seiner Humboldt- 
Rede am vergangenen Montag an die Soli
darität, von der nach dem Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon im Unions
recht häufiger die Rede ist. Wie weit 
reicht Solidarität im besonderen Fall Grie
chenland?

Das Bundesverfassungsgericht hat 
schon 1993 im Maastricht-Urteil den um
gekehrten Fall, also den Ausstieg Deutsch
lands aus der Währungsunion, angespro
chen. Der Vertrag setze „langfristige Vor
gaben“, so wird ausgeführt, „die das Sta
bilitätsziel zum Maßstab der Währungs
union machen, die durch institutioneile

Vorkehrungen die Verwirklichung dieses 
Ziels sicherzustellen suchen und letztlich 
-  als Ultima Ratio -  beim Scheitern der 
Stabilitätsgemeinschaft auch einer Lö
sung aus der Gemeinschaft nicht entge
genstehen“. Für diese Lösung lässt sich 
im Vertrag aber ebenso wenig finden wie 
für einen Zwang zum Austritt, wie er jetzt 
in die Diskussion gebracht wird. Im Ge
genteil: Die klaren Vertragsziele der Wäh
rungsunion und der stabilen gemeinsa
men Währung, ebenso wie deren wirt
schaftliche Vorteile für alle Beteiligten, 
schließen jeden Schritt in der Gegenrich
tung aus -  auch in Krisenzeiten. Weder 
der Austritt noch der Ausschluss aus der 
Eurozone ist vorgesehen.

Deutschland und Frankreich haben ih
rerseits kein gutes Beispiel gegeben in Sa
chen Haushaltsdisziplin, wie die Unions
verträge und der von uns selbst forcierte 
Stabilitätspakt sie fordern. Die nachfol
gende Änderung des Pakts führte zur Auf
weichung der Stabilitätszwänge. Auch die 
jüngsten deutschen Haushaltsbeschlüsse 
sind weit davon entfernt, die Konvergenz

kriterien zu erfüllen. Der „Stabilitäts
und Wachstumspakt“ als solcher ist trotz
dem streng genug, ebenso wie das euro
päische Primärrecht, wenn man die hier 
festgelegten Pflichten nur ernst nähme.

Die Euro-Staaten sind in der Union 
zu einer ganz besonders engen Solidar- 
gemeinschaft verbunden, selbst wenn die 
Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten na-

Der Ausschluss aus der 
Währungsunion ist rechtlich 
nicht realisierbar und 
politisch ein Irrweg.

tionale Kompetenz bleibt und nur „koordi
niert“ wird, verbunden mit einer „multila
teralen Überwachung“. Souverän, wie es 
auch das Lissabon-Urteil des Bundesver
fassungsgerichts noch andeutet, entschei
den die Mitgliedstaaten und ihre Parla
mente jedenfalls im Wirtschafts- und

Währungsbereich nicht. Das zu glauben 
wäre eine verhängnisvolle Illusion. Die 
Pleite selbst eines kleinen Mitgliedstaats, 
wie Griechenland, droht alle Partner in 
den Strudel zu ziehen. Am Zusammen
bruch kann niemand interessiert sein. So 
ist die Exit-Drohung nur eine verzweifel
te Drohgebärde. Sie ist rechtlich nicht rea
lisierbar und politisch ein Irrweg.

Nötig ist ein koordiniertes Hilfskon
zept der Europäer, schon aus dem Eigen
interesse an der Stabilität der gemeinsa
men Währung. Diese zu sichern, unter 
welchen Umständen auch immer, ist pri
märe Verpflichtung in der Wirtschafts
und Währungsunion, aber auch die Vorga
be des Artikel 88 des Grundgesetzes. Die 
„no bail-out“-Regel Art. 125 AEUV ent
bindet zwar von der Haftung der Union 
sowie der jeweils anderen Mitgliedstaa
ten für Verbindlichkeiten des einen. Und 
keiner tritt für die Verbindlichkeiten des 
anderen ein. Niemand, nicht der Schuld
ner und schon gar nicht die Gläubiger kön
nen also mit einem Eintreten der anderen 
rechnen, noch gar die Solidarität einfor

dern. Anders als nach Art. 123 und 124 
AEUV ist nach Art. 125 Abs. 1 AEUV 
aber nichts ausdrücklich „verboten“. Sei
nen guten disziplinierenden Sinn hat das 
„no bail-out“ dennoch. Es bleibt ein kla
res Signal für die Staaten und ihre Gläubi
ger. Dass die Mitgliedstaaten sich die Hän
de für Krisenfälle dieser durchaus vorher
sehbaren Art binden wollten, kann nicht 
angenommen werden. Die Hilfe muss 
auch nicht in einer Übernahme der Schul
den liegen. Nichts hindert die europäi
schen Partner Griechenlands, die Bedin
gungen einer gemeinsamen Rettungsakti
on auszuhandeln -  mit dem betroffenen 
Mitgliedstaat und auch mit den anderen 
Interessierten.

Der Rückgriff auf den IWF wäre indi
rekt wohl ein Weg, auch die beteiligten 
Banken in die Bewältigung der neuen Fi
nanzkrise einzubinden, bei der Griechen
land nur der erste Fall sein könnte. Aber 
damit würden wir unser europäisches Pro
blem zum Teil aus der Hand geben. Ein 
Europäischer Währungsfonds, der wie 
der IWF arbeitet oder sogar in ihn inte

griert wird, könnte mittelfristig vielleicht 
der bessere Weg sein. Aber warum sollte 
nicht das, was er leisten soll, jetzt schon 
informell zwischen den Beteiligten verein
bart und umgesetzt werden mit entspre
chenden Einlagen aller Mitgliedstaaten, 
den nötigen Auflagen für Griechenland 
und Zugeständnissen der Gläubiger? Die 
Europäische Kommission oder die Euro
päische Zentralbank könnten Vermittler 
sein. Ein Runder Tisch ist geboten, durch 
den alle, die in normalen Zeiten gut profi
tieren, in ein gemeinsames Konzept zur 
Bewältigung der Krise einbezogen wer
den. Jeder wird seinen Beitrag leisten 
müssen, damit das System nicht zusam
menbricht, denn das hätte verheerende 
Folgen für alle. Und die Erfahrungen aus 
dieser gemeinsamen Aktion -  statt des 
Rückgriffs auf IWF und bilaterale Einzel
hilfen -  wären dann die Grundlage für die 
Entwicklung einer künftigen institutionei
len Lösung für die EU.
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